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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1984

Norm

EheG §82 Abs1 Z1

Rechtssatz

Wird der Kaufpreis einer während der Ehe erworbenen Liegenschaft durch Aufnahme eines Kredits 4nanziert, dieser

Kredit jedoch in der Folge mit Mitteln, die aus dem Erlös von Gegenständen im Sinne des § 82 Abs 1 Z 1 EheG

stammen, zurückbezahlt, so unterliegt auch die dergestalt erworbene Liegenschaft nicht der Aufteilung.
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